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Teilnehmer Hundeführerschein 

 

Datenerhebung 

Teilnehmer - Daten : 
 
 

Name :____________________________   Vorname : ________________________ 

 
 

Straße / Nr. : __________________________________________________________ 

 
 

PLZ / Ort : ___________________________________________________________ 

 
 

Handy-Nr. :_________________________   Telefon :_________________________ 

 
 

E-Mail Adresse :_______________________________________________________ 

 
 

Geburtsdatum :_______________________________________ 

 

Daten Hund : 
 
 

Name :____________________________   Rufname :_________________________ 

 
 

Rasse :_______________________________________________________________ 

 
 

Haarart :___________________________  Fellfarbe :_________________________ 

 
 

Geb.-Datum :__________________________    Rüde  □      Hündin  □      kastriert  □ 

 
 

Zuchtbuchnummer f.v. :_________________________________________________ 

 
 

Ident. Chip Nr. : _______________________________________________________ 

 
 

Impfausweis Nr. :______________________________________________________ 



Anmeldung zum niedersächsischen Hundeführerschein 
 

Bitte bringen Sie zur Prüfung ihren Personalausweis mit ! 

 

Prüfer/in :   Frau Martina Seling            Prüfnummer : 322 

Name, Vorname : __________________________________________ 

Straße/Wohnort : __________________________________________ 

Geb. Datum : __________________________________________ 

Geb. Ort : __________________________________________ 

Telefon : __________________________________________ 

E-Mail : __________________________________________ 

  

zusätzliche Angaben ( Hund) für die praktische Prüfung : 

Hundename : __________________________________________ 

Rasse, falls bekannt : __________________________________________ 

Geb. Datum : __________________________________________ 

Chip - Nummer : __________________________________________ 

TH - Haftpflicht-

versicherer : 

 

__________________________________________ 

Name und Anschrift des Hundehalters, sofern abweichend vom Prüfling : 

 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

_________________________   _______________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift ( bei Minderjährigen des 

                 Erziehungsberechtigten) 



Stand 17. Juni 2013 

Prüfungsordnung für den Sachkundenachweis von Hundehalterinnen und 
Hundehaltern nach § 3 Abs. 1 und 2 Niedersächsisches Gesetz über das Halten 
von Hunden vom 26. Mai 2011 (NHundG), Nds. GVBl. S 130, ber. S. 184 
 
Theoretische Prüfung 
 
1. Zweck der Prüfung 
 

Die theoretische Sachkundeprüfung für Hundehalterinnen und Hundehalter dient 
dem Nachweis der Sachkunde nach § 3 Abs. 1 und 2 NHundG. 
 
2. Zulassung zur Prüfung 
 

Die theoretische Sachkundeprüfung ist vor Aufnahme der Hundehaltung erfolgreich 
abzulegen (§ 3 Abs. 1 S. 3 NHundG). 
Der Prüfling erklärt sein Einverständnis zur vorgelegten Prüfungsordnung durch 
seine Unterschrift. Vor Prüfungsbeginn ist die Identität des Prüflings durch Vorlage 
eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses nachzuweisen. 
 
3. Berechtigte Prüferinnen/Prüfer 
 

Die Prüfung wird von gemäß § 3 Abs. 3 NHundG behördlich anerkannten 
Prüferinnen/Prüfern abgenommen. 
 
4. Durchführung der Prüfung 
 

Die Prüfung findet unter Aufsicht der anerkannten Prüferin/des anerkannten Prüfers 
statt. 
 
Die theoretische Prüfung basiert auf einem von Niedersächsischen Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz freigegebenen Fragenkatalog, der 
die in § 3 Abs. 2 Satz 1 NHundG genannten 5 Themenbereiche umfasst. 
 
Die Prüfung erfolgt durch Multiple-Choice-Test und kann wahlweise computergestützt 
oder in Papierform absolviert werden. 
 
Jede Prüfung besteht aus insgesamt 35 Fragen (7 je Themenbereich) mit jeweils vier 
Antwortmöglichkeiten, von denen jeweils eine zutreffend ist. 
 
Zur Beantwortung sollen grundsätzlich 45 Minuten zur Verfügung stehen. 
 
Für die Prüfung sind Hilfsmittel jeglicher Art nicht zugelassen. 
Bei Täuschung gilt die Prüfung als nicht bestanden. 
 
5. Auswertung der Prüfung 
 

Die Auswertung und Ergebnismitteilung erfolgen über eine vom Niedersächsischen 
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz benannte zentrale 
Stelle. 
 
Bei der computergestützten Prüfung erfolgen Auswertung, Ergebnismitteilung und 
Aushändigung der Bescheinigung über die erfolgreich abgelegte Prüfung unmittelbar 
nach der Prüfung. 
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Bei der Prüfung in Papierform erfolgen Auswertung, Ergebnismitteilung und 
Überreichen der Bescheinigung gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Die Prüfung ist erfolgreich abgelegt, wenn aus jedem Themenbereich mindestens 4 
von 7 Fragen und im Gesamtergebnis mindestens 26 von 35 Fragen richtig 
beantwortet wurden. 
 
Das Ergebnis der Prüfung ist von der anerkannten Prüferin/dem anerkannten Prüfer 
dem Prüfling auf Verlangen zu erläutern. Hierfür ggf. entstehende Kosten sind vom 
Prüfling zu tragen. 
 
Über eine nicht erfolgreich abgelegte Prüfung ist auf Verlangen des Prüflings von der 
Prüferin/vom Prüfer eine formlose Bescheinigung auszustellen. 
 
Die Prüfung kann beliebig oft und in beliebigem zeitlichem Abstand jeweils 
kostenpflichtig wiederholt werden. 
 
6. Kosten der Prüfung 
 

Die Kosten für die Prüfung umfassen auch alle notwendigen Unterlagen sowie die 
Bescheinigung über die erfolgreich abgeschlossene Prüfung. Diese sind direkt an die 
Prüferin/den Prüfer zu entrichten. Die Kosten werden auch bei Nichtbestehen der 
Prüfung fällig. 
 
Bestätigung 
 
Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich die Prüfungsordnung gelesen und 
verstanden habe und erkläre mein Einverständnis. 
 
 
 
 
 
___________________      ___________________________ 
Ort, Datum          Unterschrift 
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Stand 17. Juni 2013 

Prüfungsordnung für den Sachkundenachweis von Hundehalterinnen und 
Hundehaltern nach § 3 Abs. 1 und 2 Niedersächsisches Gesetz über das Halten 
von Hunden vom 26. Mai 2011 (NHundG), Nds. GVBl. S 130, ber. S. 184 
 
Praktische Prüfung 
 
1. Zweck der Prüfung 
 

Die praktische Sachkundeprüfung für Hundehalterinnen und Hundehalter dient dem 
Nachweis der Sachkunde nach § 3 Abs. 1 und 2 NHundG. 
 
2. Zulassung zur Prüfung 
 

Die praktische Sachkundeprüfung ist während des ersten Jahres der Hundehaltung 
erfolgreich abzulegen (§ 3 Abs. 1 S. 3 NHundG). 
Der Prüfling erklärt sein Einverständnis zur vorgelegten Prüfungsordnung durch 
seine Unterschrift. Vor Prüfungsbeginn ist die Identität des Prüflings durch Vorlage 
eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses nachzuweisen. 
 
3. Berechtigte Prüferinnen/Prüfer 
 

Die Prüfung wird von gemäß § 3 Abs. 3 NHundG behördlich anerkannten 
Prüferinnen/Prüfer abgenommen. 
 
4. Durchführung der Prüfung 
 

Im Verlauf der Prüfung muss deutlich werden, dass der Prüfling die nach 
§ 3 Abs. 2 S. 1 NHundG erforderlichen Kenntnisse im Umgang mit einem Hund 
anwenden kann. 
 
Die Prüfungsdauer sollte 60 Minuten betragen. 
 
Die Prüfung findet an mindestens zwei unterschiedlichen Orten – verkehrsöffentlicher 
Raum und ablenkungsarmer Bereich (z.B. Grünanlage mit der Möglichkeit zum 
Freilauf) – statt. 
 
Die Prüfung muss nicht mit dem eigenen Hund durchgeführt werden. 
Regelungen, die die Prüfung von gefährlichen Hunden betreffen, bleiben hiervon 
unberührt. 
 
Die gesamte Prüfung kann mit einem angeleinten Hund durchgeführt werden. 
Die Prüfungssituation im verkehrsöffentlichen Raum muss angeleint absolviert 
werden. 
 
Am Prüfungstag sollte der eingesetzte Hund einen gesunden Eindruck erwecken. 
Offensichtlich kranke oder verletzte Hunde sollten nicht zur Prüfung zugelassen 
werden. 
 
Die Verwendung von Hör- und/oder Sichtzeichen ist erlaubt. Es ist auch erlaubt, den 
Hund bei korrektem Verhalten zu belohnen. 
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Die Prüfung ist erfolgreich abgelegt, wenn der Prüfling die nach § 3 Abs. 2 S. 1 
NHundG erforderlichen Kenntnisse nachweist und den Hund sicher durch die 
vorgegebenen Prüfungssituationen führen kann. 
 
Als nicht erfolgreich abgelegt gilt insbesondere, wenn der Prüfling 
 

• den Hund nicht unter Kontrolle hat, 
• sich unangemessen verhält oder 
• von elf Prüfungssituationen (laut Anlage) fünf oder weniger erfolgreich absolviert. 
 
4. Auswertung der Prüfung 
 

Die Beurteilung, Ergebnismitteilung und Aushändigung der Bescheinigung über die 
erfolgreich abgelegte Prüfung erfolgen unmittelbar im Anschluss an die Prüfung. Die 
anerkannte Prüferin/der anerkannte Prüfer fertigt eine Niederschrift (Anlage) über 
den Ablauf und den wesentlichen Inhalt der praktischen Prüfung und das Ergebnis 
der Prüfung an. 
 
Das Ergebnis der Prüfung ist von der anerkannten Prüferin/dem anerkannten Prüfer 
dem Prüfling auf Verlangen zu erläutern. 
 
Über eine nicht erfolgreich abgelegte Prüfung ist auf Verlagen des Prüflings von der 
Prüferin/dem Prüfer eine formlose Bescheinigung auszustellen. 
 
Die gesamte Prüfung kann beliebig oft und in beliebigem zeitlichem Abstand jeweils 
kostenpflichtig wiederholt werden. 
 
5. Kosten der Prüfung 
 

Die Kosten für die Prüfung umfassen auch alle notwendigen Unterlagen sowie die 
Bescheinigung über die erfolgreich abgelegte Prüfung. Diese sind direkt an die 
Prüferin/den Prüfer zu entrichten. Die Kosten werden auch bei Nichtbestehen der 
Prüfung fällig. 
 
Bestätigung 
 

Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich die Prüfungsordnung gelesen und 
verstanden habe und erkläre mein Einverständnis. 
 
 
 
 
 
___________________      ___________________________ 
Ort, Datum          Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 2 von 2 



Hundegesundheit 

 
 

Einen Hund darf man zwar grundsätzlich allein im Auto zurücklassen. Aber nur für kurze Zeit, 

wenn es nicht zu warm oder zu kalt ist, und wenn für genügend Frischluft gesorgt ist. Im Hoch-

sommer sollte der Hund aber grundsätzlich nicht im Auto gelassen werden. 
 

Die Läufigkeit einer Hündin erkannt man nicht unbedingt daran, dass sie aus der Scheide blutet, 

aber immer daran, dass die Vulva vergrößert ist. Hündinnen reagieren während der Läufigkeit 

manchmal aggressiv auf gleichgeschlechtliche Artgenossen. Aber nicht auf Rüden. Hündinnen 

sind in der Regel ihr ganzes Leben lang fortpflanzungsfähig. 
 

Für eine Fahrradtour sollte der Hund trainiert sein und genügend Kondition haben. 
 

Einen Welpen, der keine Treppen steigen will, sollte man anfangs noch tragen, aber bald anfangen, 

auch das Treppensteigen zu üben, damit er als erwachsener Hund keine Angst davor hat. 
 

Das Durchschnittsalter bei Hunden liegt bei 8 bis 16 Jahren, kleinbleibende Rassen werden in der 

Regel älter als große. Geschlechtsreif werden Hunde zwischen 6 und 18 Monate. 

Tollwut wird auf andere Tiere oder den Menschen übertragen, wenn Speichel eines erkrankten 

Tieres in die Blutbahn kommt. z.B. einen Biss. Auch durch Hundekot können Krankheiten auf 

Mensch und Tier übertragen werden, aber nicht die Tollwut! 
 

Gesetze 

 
 

Beißt ein Hund einen Menschen, kann es als Körperverletzung geahndet werden, als Straftat ange-

sehen werden und von der Staatsanwaltschaft verfolgt werden. 
 

Bei Reisen mit Hund innerhalb der EU braucht man: 1. den Registrierungschip, 2. die Tollwutimp-

fung und 3. den EU-Heimtierausweis. 
 

Den Hund neben einem Auto herlaufen zu lassen, ist zwar nicht laut Tierschutzgesetz verboten 

aber laut Straßenverkehrsordnung. 
 

Die Brut-und Setzzeit ist der Zeitraum von 1.4. bis 15.7. In dieser Zeit müssen Hunde in der freien 

Landschaft nur angeleint spazieren geführt werden. Dies ist ein kommunales Gesetz des Landes 

Niedersachsen. In anderen Bundesländern gelten andere Regelungen. In Niedersachsen dürfen au-

ßerhalb der Brut-und Setzzeit Hunde grundsätzlich ohne Leine auch im Wald spazieren geführt 

werden. Allerdings können kommunale Regelungen eine Leinenpflicht an bestimmten Orten vor-

schreiben. Die Leinenpflicht kann z.B. von Feld und Forstordnungsbehörden festgelegt werden. 
 

Nach dem Niedersächsischen Gesetz über das Halten von Hunden (NhundG) müssen ab dem 1. 

Juli 2013 alle Hundebesitzer in Niedersachsen, die sich nach dem Stichtag 01.07.2011einen Hund 

angeschafft haben, einen Sachkundenachweis erlangen, es sei denn, sie haben nachweislich in den 

letzten 10 Jahren über einen Zeitraum von mindesten zwei Jahren ununterbrochen einen Hund oh-

ne Beanstandung gehalten. 
 

Nur der Halter eines Hundes muss den Sachkundenachweis ablegen, nicht aber Gassigänger. Die 

Verantwortung für den Hund bleibt immer beim Halter. 
 

Die theoretische Sachkundeprüfung ist vor Aufnahme der Hundehaltung abzulegen, die praktische 

Prüfung ist im ersten Jahr der Hundehaltung abzulegen. Die Prüfung muss nur einmalig erfolgen 

und nicht bei jedem Hund neu. 
 

Der Sachkundenachweis muss bei Spaziergängen mit dem Hund nicht mitgeführt werden. 
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Eine Sonderstellung der s.g. „Kampfhunderassen“ gibt es in Niedersachsen nicht. 

Sollte ein Hund eine über das natürlich Maß hinausgehende Aggression oder Kampfbereitschaft 

zeigen, oder schon einmal einen Menschen gebissen haben, kann die Behörde  den Hund als ge-

fährlich einstufen. So ein Hund darf nur unter gewissen Umständen gehalten werden und die Er-

laubnis der Haltung muss bei der Behörde beantragt werden. In der Regel ordnet die Behörde bei 

gefährlichen Hunden einen Wesenstest an. Die praktische Prüfung muss in der Regel mit einem 

gefährlichen Hund ebenfalls wiederholt werden. 
 

Um rechtlich gegen Schäden abgesichert zu sein, muss der Halter für den Hunde ein Haftpflicht-

versicherung haben. Dies ist auch gesetzlich im NhundG vorgeschrieben. 
 

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nicht Halter eines Hundes sein. An sie dürfen ohne 

Einwilligung der Erziehungsberechtigten keine Hunde abgegeben werden. 
 

In Niedersachsen muss jeder Hund ab 6 Monate ins Zentrale Hunderegister eingetragen werden. 

Dies Register dient unter anderem der Datengewinnung über die Gefährlichkeit von Hunden, aber 

auch um den Hund zu identifizieren und einem Halter zuordnen zu können. 
 

Die Tierschutzhundeverordnung befasst sich ausschließlich mit der Hundehaltung. Unter anderem 

wird hier geregelt, dass Hunde ohne besonderen Grund nicht eingeschläfert werden dürfen. Dort 

findet man auch Regelungen zur Zwinger-und Anbindehaltung. 

 

Aufzucht/ Verhalten /Pflege 

 
 

 

Das Schwanzwedeln ist nicht zwingend ein Ausdruck der Freude, sondern kann auch ein Zeichen 

von Stress sein. 
 

Imponiergehabe kann der Hund so ausdrücken: Ausgestellte Rute, durchgedrückte Gelenke, abge-

wendeter Blick. 
 

Ein Hund kann ein ganzes Leben lang lernen, aber Welpen sind in der Habituationsphase von der 

3. bis 14. Lebenswoche besonders lernfähig und empfänglich für Umweltreize. In guten Welpen-

spielkursen (nicht mehr als 8 Welpen pro Betreuungsperson) wird deshalb auch Bindungs-und Er-

ziehungsarbeit geleistet. 
 

Grenzen setzen hilft dem Hund, seinen Platz in der Familie zu finden. 
 

Am besten lernt der Hund Befehle, wenn man Hör-und Sichtzeichen einsetzt und für eine positive 

Grundstimmung sorgt. 
 

Man sollte bei der Hundehaltung nicht vergessen, dass der Hund immer noch ein Raubtier, bzw. 

ein Jäger ist, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. 
 

Es gibt nicht den aggressiven Kampfhund einer bestimmten Rasse, sondern in jeder Rasse gibt es 

mehr oder weniger aggressive Individuen. 
 

Hat ein Hund vor Gegenständen (z.B. einer Mülltonne) angst, sollte man dies ignorieren und ruhig 

weitergehen. 
 

Wenn ein Hund keine Kinder mag, oder man sich dessen nicht sicher ist, muss der Hund so gesi-

chert sein, dass er zu keiner Zeit Kinder anspringen oder anders kontaktieren kann. 

 

 

 

Seite 2 von 2 

Internationaler Rasse-Jagd-Gebrauchshunde-Verband e.V. (IRJGV) 

Gruppe Meppen / Emsland 

































2,1 
siehe 

Anhang 

3 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 138 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172         

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Frage : 

Antwort  1 

Antwort  2 

Antwort  3 

Antwort  4 

richtig/falsch 

Frage : 

Antwort  1 

Antwort  2 

Antwort  3 

Antwort  4 

richtig/falsch 

Frage : 

Antwort  1 

Antwort  2 

Antwort  3 

Antwort  4 

richtig/falsch 

Frage : 

Antwort  1 

Antwort  2 

Antwort  3 

Antwort  4 

richtig/falsch 

Frage : 

Antwort  1 

Antwort  2 

Antwort  3 

Antwort  4 

richtig/falsch 

Auswertungsbogen Theorieprüfung        Name des Prüflings :________________________________ 


